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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Unsere folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle unsere Ange-
bote, Ihre Bestellungen und die Auftragsabwicklung. Durch Ihre Bestellung werden 
diese Bedingungen Vertragsbestandteil. Ihre Einkaufsbedingungen gelten für uns 
nicht, auch dann nicht, wenn wir nicht widersprechen. Abweichungen hiervon sind 
nur wirksam, wenn wir diese ausdrücklich schriftlich bestätigen.

1. Allgemeines, Geltungsbereich 

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) 
gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kun-
den (nachfolgend: „Käufer“). Die AVB gelten nur, wenn der Käu-
fer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

(2) Die AVB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf 
und/oder die Lieferung beweglicher Sachen (im Folgenden 
auch: „Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst 
herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 651 BGB). Die 
AVB gelten in ihrer jeweiligen Fassung als Rahmenvereinbarung 
auch für künftige Verträge über den Verkauf und/oder die Liefe-
rung beweglicher Sachen mit demselben Käufer, ohne dass wir 
in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten.

(3) Unsere AVB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegen-
stehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen 
des Käufers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, 
als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses 
Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch 
dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Käufers die Lieferung 
an ihn vorbehaltlos ausführen.

(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem 
Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Ände-
rungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AVB. Für den 
Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. 
unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 

(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Ver-
tragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben sind (z. B. 
Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder 
Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben 
nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klar-
stellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie 
in diesen AVB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich 
ausgeschlossen werden. 

2. Vertragsschluss

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 
Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, technische Do-
kumentationen (z. B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kal-
kulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produkt-
beschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form 
– überlassen haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheber-
rechte vorbehalten. 

(2) Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbind-
liches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts 
anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot 
innerhalb von 14 Tagen nach seinem Zugang bei uns anzuneh-
men. 

(3) Die Annahme kann entweder schriftlich (z.  B. durch Auf-
tragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den 
Käufer erklärt werden.

(4) Konstruktionsänderungen zur fortschrittlichen Verbesserung 
sowie technische und äußerliche Änderungen behalten wir uns 
vor.

3. Preise

(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten 
unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen 

Preise in Euro ohne Verpackung, und zwar ab Lager bzw. Sitz 
Stuttgart, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

(2) Soweit nicht anders angegeben, halten wir uns an die in 
unseren Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Da-
tum gebunden. Danach sind wir berechtigt, bei der Erhöhung 
unserer Gestellungskosten unsere Preise entsprechend zu erhö-
hen. Berechnung erfolgt zu den am Tage der Lieferung gültigen 
Preisen.

(3) Die Preise für Austauschzähler werden nur gewährt bei voll-
ständiger Rückgabe eines Altgerätes gleicher Durchflussmenge. 
Ansonsten wird der Neugerätepreis gemäß Absatz 2 in Rech-
nung gestellt.

(4) Lieferungen erfolgen ab Lager bzw. Stuttgart unfrei ab 
einem Mindestbestellwert gemäß der im Zeitpunkt der Bestel-
lung geltenden Preisliste, soweit sich aus unseren Angeboten 
nicht etwas anderes ergibt. Alle Rücksendungen, die wir nicht 
verschuldet haben, müssen franko erfolgen. Als Versand- und 
Verpackungskosten werden die jeweils gültigen Versandkosten 
gemäß der im Zeitpunkt der Bestellung geltenden Preisliste be-
rechnet. 

(5) Etwaige Zölle, Gebühren wie die Eichgebühr, Steuern und 
sonstige öffentliche Abgaben trägt der Käufer. Transport- und 
alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungs-
verordnung nehmen wir nicht zurück, sie werden Eigentum des 
Käufers; ausgenommen sind Paletten.

(6) Angebotene Montagepreise oder die Leistungsabwicklung 
setzen die ungehinderte Montagemöglichkeit, d.h. freie Zugäng-
lichkeit der Montagestelle, ausreichend Raum für den Aus- und 
Einbau, ordnungsgemäßen Zustand der Heizungs- bzw. Sani-
täranlage sowie die Möglichkeit des Austausches der Geräte in 
einem Zug voraus. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, 
wird der Mehraufwand für Lohn, Material und sonstige zusätz-
liche Sach- und Dienstleistungen gesondert berechnet. Der Käu-
fer hat Strom, Wasser, Gerüste oder Leitern, die den geltenden 
Unfallverhütungsvorschriften entsprechen müssen zur Verfügung 
zu stellen und zum Montagebeginn eine anlagenkundige Person 
(z. B. Hausmeister) bereitzustellen, welche die von uns beauf-
tragten Monteure einweist.

(7) Die Montage umfasst ausschließlich den Aus- und Einbau der 
Zähler oder Messgeräte. Nicht geschuldet sind elektrische An-
schlussarbeiten und Isolierarbeiten nach EnEV und TRVO, selbst 
wenn unser Monteur diese entfernt hat sowie das Befüllen und 
Entlüften der Heizungsanlage und das Reinigen von Filtern, Sie-
ben und Perlatoren

4. Liefer- und Leistungszeit, Teillieferungen

(1) Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbind-
lich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform. 

(2) Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir 
nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können (Nichtverfüg-
barkeit der Leistung), werden wir den Käufer hierüber unver-
züglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue 
Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen 
Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teil-
weise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Ge-
genleistung des Käufers werden wir unverzüglich erstatten. Als 
Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt ins-
besondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch un-
seren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft 
abgeschlossen haben. Unsere gesetzlichen Rücktritts- und 
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Kündigungsrechte sowie die gesetzlichen Vorschriften über die 
Abwicklung des Vertrags bei einem Ausschluss der Leistungs-
pflicht (z. B. Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung 
und/oder Nacherfüllung) bleiben unberührt. Unberührt bleiben 
auch die Rücktritts- und Kündigungsrechte des Käufers gemäß 
§ 8 dieser AVB.

(3) Das nach Absatz 1 geregelte gilt auch für Liefer- und Lei-
stungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund 
von Ereignissen, die uns die Lieferung wesentlich erschweren 
oder unmöglich machen (hierzu gehören insbesondere Streik, 
Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie 
bei unseren Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten. 
Solche Umstände berechtigen uns zunächst, die Lieferung bzw. 
Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer ange-
messenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch 
nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzu-
treten. Wenn die Behinderung länger als 3 Monate dauert, ist 
der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hin-
sichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutre-
ten. Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir von unserer 
Verpflichtung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadens-
ersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände kann 
sich der Käufer nur berufen, wenn er uns unverzüglich benach-
richtiget. 

(4) Wir sind nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn

-	� die Teillieferung für den Käufer im Rahmen des vertraglichen 
Bestimmungszweck verwendbar ist,

-	� die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist 
und

-	� der Käufer hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder 
zusätzliche Kosten entstehen, es sei denn wir erklären uns 
hierzu bereit

(5) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften. 

5. Gefahrübergang

(1) Die Lieferung erfolgt ab Lager oder Sitz Stuttgart, wo auch 
der Erfüllungsort ist. Auf Verlangen und Kosten des Käufers wird 
die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versen-
dungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir 
berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportun-
ternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. 

(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver-
schlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf 
den Käufer über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr 
des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 
der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung 
der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst 
zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt 
über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Ge-
fahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine ver-
einbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkver-
tragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht 
es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.

(3) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine 
Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung aus 
anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen, so sind wir be-
rechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließ-
lich Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten) zu verlangen. 

6. Zahlung

(1) Der Kaufpreis ist sofort zahlbar ohne Abzug in Euro porto- 
und spesenfrei in Stuttgart ab Rechnungsstellung und Lieferung 
bzw. Abnahme der Ware. Wir sind berechtigt, nach Prüfung der 
Bonität des Kunden die Lieferung von einer Vorauskasse abhän-
gig zu machen. 

(2) Bei Vorauszahlungen und Nachnahme gewähren wir 2% 
Skonto (zwei Prozent Skonto) ausschließlich auf Warenliefe-
rungen. Stichtag für die Skontoabrechnung ist das Datum des 
Zahlungseingangs. Skontogewährung setzt die Erfüllung sämt-
licher fälliger Zahlungsverpflichtungen aus früheren Lieferungen 
voraus. Amtliche Beglaubigungs-/ Eichgebühren, Montagelei-
stungen und Dienstleistungen sind nicht skontierfähig.

(3) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in 
Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils gel-
tenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten 
uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsscha-
dens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den 
kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.

(4) Ab der zweiten Mahnung erheben wir Mahngebühren von 
10,– ¤, ab der dritten Mahnung von 20,– ¤. 

(5) Wechselannahmen behalten wir uns vor. Bei Wechseln und 
Schecks gilt die Zahlung erst nach der Einlösung als geleistet. 
Diskont und Spesen berechnen wir in banküblicher Höhe. Wer-
den die Zahlungsvereinbarungen nicht eingehalten oder wer-
den uns Umstände bekannt, welche die Kreditwürdigkeit des 
Bestellers mindern, so werden unsere Forderungen sofort fällig, 
ohne Rücksicht auf die Laufzeit der gegebenen Wechsel. Wir 
sind in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlungen 
oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.

(6) Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungs-
rechte nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig festge-
stellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Lieferung bleibt § 7 
Abs 6 unberührt. 

(7) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass unser An-
spruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit 
des Käufers gefährdet wird (z.  B. durch Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahren), so sind wir nach den gesetzlichen 
Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls 
nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 
BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen 
(Einzelanfertigungen), können wir den Rücktritt sofort erklären; 
die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Frist-
setzung bleiben unberührt. 

7. Mängelansprüche

(1) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln 
(einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachge-
mäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten 
die gesetzlichen Vorschriften, soweit im nachfolgenden nichts 
anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die ge-
setzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an ei-
nen Verbraucher (Lieferantenregress gemäß §§ 478, 479 BGB). 

(2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die 
Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinba-
rung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle Produktbe-
schreibungen, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind; es 
macht hierbei keinen Unterschied, ob die Produktbeschreibung 
vom Käufer, vom Hersteller oder von uns stammt. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen
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(3) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach 
der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt 
oder nicht (§ 434 Abs 1 S 2 und 3 BGB). Für öffentliche Äuße-
rungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (z. B. Werbeaussa-
gen) übernehmen wir jedoch keine Haftung. 

(4) Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er 
seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 
381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung 
oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schrift-
lich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn 
sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung 
die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig 
von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Käufer offen-
sichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) 
innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, 
wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung 
der Anzeige genügt. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße 
Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für 
den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. Für die Anzeige 
gilt die Textform als vereinbart. Die Mängelansprüche des Käu-
fers setzen weiter voraus, dass von uns plombiert gelieferte Ge-
räte, bezüglich derer Mängel geltend gemacht werden, noch 
die Originalplomben unverletzt tragen. 

(5) Keine Mängelhaftung wird übernommen für Schäden, die 
durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehler-
hafte oder nachlässige Behandlung oder Wartung, ungeeignete 
Betriebsmittel oder Austauschwerkstoffe, mangelhafte Einbau-
arbeiten, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüs-
se entstanden sind. Auch wird durch seitens des Bestellers oder 
Dritter unsachgemäß ohne unsere vorherige Genehmigung vor-
genommene Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten unsere 
Gewährleistungspflicht aufgehoben.

(6) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst 
wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels 
(Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sa-
che (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die gewählte Art der 
Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu ver-
weigern, bleibt unberührt. 

(7) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon 
abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis be-
zahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum 
Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. 

(8) Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung er-
forderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die 
beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle 
der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache 
nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. 

(9) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten, tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. 
Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Käufers 
als unberechtigt heraus, können wir die hieraus entstandenen 
Kosten vom Käufer ersetzt verlangen. 

(10) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für 
die Nacherfüllung vom Käufer zu setzende angemessene Frist 
erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften 
entbehrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten 
oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel 
besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.

(11) Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz 

vergeblicher Aufwendungen bestehen nur nach Maßgabe von 
Ziffer 8 und sind im Übrigen ausgeschlossen.

8. Haftung

(1) Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden 
Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verlet-
zung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach 
den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechts-
grund – bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher 
Fahrlässigkeit haften wir nur 

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit,

b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertrags-
pflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den 
Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Scha-
dens begrenzt.

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen 
gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen 
oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernom-
men haben. Das gleiche gilt für Ansprüche des Käufers nach 
dem Produkthaftungsgesetz.

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel be-
steht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn 
wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündi-
gungsrecht des Käufers (insbesondere gemäß §§ 651, 649 BGB) 
wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraus-
setzungen und Rechtsfolgen.

9. Garantiebestimmungen

(1) Wir leisten gegenüber dem Kunden neben der Gewährlei-
stung nach Ziffer 8 AVB auf alle Produkte für die in der jeweils 
gültigen Preisliste eine Garantie für die Dauer von zwei Jahren. 
Darüber hinaus gelten für die nachstehend aufgeführten Pro-
dukte erweiterte Garantiezeiten:

•	� SensoStar 2 Kompaktwärmezähler splittbar Typen Senso, 
SensoA, Senso I, Senso M und Senso T: 6 Jahre

•	� Bei SensoStar Split, Mini-Split und SensoUltra nur auf das Re-
chenwerk Typ SensoStar 2 C: 6 Jahre

•	� UP-Quick Unterputzzähler passend auf Allmess-MK Messkap-
sel Qn 1,5: 5 Jahre

(2) Die Garantie setzt voraus, dass die Produkte von einer Fach-
firma ordnungsgemäß, unter Berücksichtigung der Montagean-
leitungen, der gesetzlichen Bestimmungen, einschlägigen Nor-
men und gängigen technischen Regeln installiert worden sind. 
Etwaige Garantiefälle sind unverzüglich an uns zu melden. Wir 
behalten uns ausdrücklich vor, ob ein Ersatzgerät geliefert wird, 
oder die Produkte durch uns instand gesetzt werden bzw. die 
Ware durch uns begutachtet, ausgetauscht oder instand gesetzt 
wird. Nach Meldung eines Garantiefalles wird die reklamierte 
Ware durch uns oder im Herstellerwerk überprüft. Sollte sich 
herausstellen, dass der Ausfall durch uns oder den Hersteller 
zu vertreten ist, wird ein Ersatzgerät geliefert, oder die rekla-
mierte Ware durch uns oder Dritte fachgerecht instand gesetzt. 
Einbaukosten des Kunden werden nur vergütet, wenn der Kun-
de uns ein Angebot erstellt hat und wir einen Auftrag erteilt 

Allgemeine Geschäftsbedingungen
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haben und die Kosten ortsüblich angemessen sind. Nicht über-
nommen werden Kosten für die Fehlersuche, für Anfahrtswege, 
Anfahrtszeiten, Spesen jedweder Art oder Kosten die durch un-
sachgemäßen Einbau oder sonstigen nicht mit dem reinen Ge-
räteaustausch in Zusammenhang stehen. Die Garantiefrist wird 
durch die Erbringung von Garantieleistungen nicht verlängert 
oder erneuert. Für Produkte mit einer erweiterten Garantiezeit 
wird nach Ablauf der Garantiefrist von zwei Jahren im Garan-
tiefall ein kostenloses, gleichwertiges Ersatzgerät geliefert. Die 
Neumontage ist nicht geschuldet. Weitere Kosten werden nicht 
erstattet. 

(3) Bei unberechtigten Reklamationen behalten wir uns aus-
drücklich vor die uns und gegebenenfalls dem Hersteller ent-
standenen Kosten in Rechnung zu stellen.

10. Eigentumsvorbehalt

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen 
und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer lau-
fenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten 
wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor.

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor 
vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder 
an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. 
Der Käufer hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, 
wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren 
erfolgen.

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere 
bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, 
nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten 
und/oder die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus-
zuverlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zu-
gleich die Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, 
lediglich die Ware herauszuverlangen und uns den Rücktritt vor-
zubehalten. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, dür-
fen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Käu-
fer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt 
haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen 
Vorschriften entbehrlich ist. 

(4) Der Käufer ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehen-
den Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu ver-
äußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergän-
zend die nachfolgenden Bestimmungen.

(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verar-
beitung, Vermischung oder Verbindung unserer Waren entste-
henden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Her-
steller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, 
so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte 
der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im 
Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für 
die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.

(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses 
entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon 
jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentums-
anteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. 
Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs 2 genannten Pflichten 
des Käufers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forde-
rungen.

(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben uns 

ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuzie-
hen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns 
gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahren gestellt ist und 
kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies 
aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Käufer uns die 
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, 
alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehö-
rigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die 
Abtretung mitteilt.

(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere 
Forderungen um mehr als 10%, werden wir auf Verlangen des 
Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben. 

11. Verjährung

(1) Abweichend von § 438 Abs 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemei-
ne Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln 
ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, 
beginnt die Verjährung mit der Abnahme. 

(2) Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder 
eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise 
für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaf-
tigkeit verursacht hat (Baustoff), gilt der gesetzlichen Regelung 
nach § 438 Abs 1 Nr. 2 BGB. Unberührt bleiben auch gesetzliche 
Sonderregelungen für dingliche Herausgabeansprüche Dritter 
(§ 438 Abs 1 Nr. 1 BGB), bei Arglist des Verkäufers (§ 438 Abs 3 
BGB) und für Ansprüche im Lieferantenregress bei Endlieferung 
an einen Verbraucher (§ 479 BGB). 

(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten 
auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzan-
sprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, 
es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Ver-
jährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren 
Verjährung führen. Die Verjährungsfristen des Produkthaftungs-
gesetzes bleiben in jedem Fall unberührt. Ansonsten gelten für 
Schadensersatzansprüche des Käufers gem. Ziff. 8 ausschließlich 
die gesetzlichen Verjährungsfristen.

12. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit

(1) Für diese AVB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und 
dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland un-
ter Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Ver-
trags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts. 
Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts 
gemäß Ziff. 10 unterliegen hingegen dem Recht am jeweiligen 
Lageort der Sache, soweit danach die getroffene Rechtswahl 
zugunsten des deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam 
ist. 

(2) Ist der Käufer Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, ju-
ristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch 
internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertrags-
verhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitig-
keiten unser Geschäftssitz in Stuttgart. Wir sind jedoch auch 
berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu 
erheben.

(3) Wir sind berechtigt, unsere Rechte aus dem Vertrag ganz 
oder teilweise auch an Dritte abzutreten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen


